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Der Bundeshaushalt 1963
In diesem Jahr ließ die Verabschiedung des Bundesetats etwas länger auf sich 
 warten als 1962. Der Bundestag hat erst vor wenigen Tagen den Haushaltsplan 
 beschlossen, die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. Dennoch wird man 
wohl spätestens zu dieser Zeit des Jahres versuchen müssen, die von Struktur und 
Größe des Budgets ausgehenden volkswirtschaftlichen Wirkungen abzuschätzen. 
Zwar ist die Verteilung des Aufkommens an Einkommensteuern auf Bund und 
Länder noch nicht entschieden. Der deswegen verbleihende Unsicherheitsspielraum 
ist jedoch weit geringer als die 2 Mrd. DM, die in den Übersichten über die Bundes
einnahmen im allgemeinen und über das Steueraufkommen im besonderen hier
für ausgewiesen werden, da mit der Bewilligung von Zuweisungen an den Bundes
haushalt im Jahre 1962 – dem sogenannten Länderbeitrag von rund 1 Mrd. DM – in 
gewissem Sinne bereits eine Vorentscheidung für 1963 gefallen ist. Die „echte“ Dif
ferenz von 1 Mrd. DM hat in Anbetracht der nicht geringen Freiheiten bei der Fixie
rung der effektiven Anleiheaufnahme wenig Bedeutung. 

Die Ausgaben für 1963 werden jedenfalls vom Ausgang des Ringens um die 
Steuerverteilung kaum berührt werden; dies gilt allerdings nur für dieses Jahr, da 
das Ausmaß der Neuverschuldung im Jahre 1963 auf die Bewilligungen für 1964 
nicht ohne Einfluß bleiben wird. Die starke Abhängigkeit der Ausgaben von der 
Entwicklung der ordentlichen Einnahmen steht zwar der an sich erwünschten grö
ßeren konjunkturpolitischen Beweglichkeit entgegen, ist aber anscheinend für den 
deutschen Bundeshaushalt zur Gewohnheit geworden. Nach wie vor gilt es als Vor
zug, die Mittel für öffentliche Investitionen und für die öffentliche Finanzierung 
der Investitionen Dritter aus dem Steueraufkommen zu gewinnen, wird es also im 
allgemeinen für den Bundesfiskus für „gut“ gehalten, Selbstfinanzierung zu be
treiben und für „schlecht“, den Kapitalmarkt „zu belasten“. Fließen umgekehrt die 
Einnahmen reichlicher, wirken sich die entsprechenden Vorstellungen und politi
schen Mechanismen in kräftigen Ausgabenerhöhungen aus. 

Wochenbericht Nr. 21 vom 24. Mai 1963 “
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Bezieht man das Aufkommen der Unternehmensteuern auf die 
Gewinngrößen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, so 
zeigt sich für den Zeitraum von 2001 bis 2008 eine durchschnitt-
liche Steuerbelastung der Unternehmen von 21 Prozent. Dieser 
effektive Steuersatz ist erheblich niedriger als die tariflichen 
Steuersätze in diesem Zeitraum. Grund dafür ist, dass die steuer-
lich erfassten Gewinne weit unter den gesamtwirtschaftlichen 
 Gewinnen lagen. Diese Besteuerungslücke bewegte sich im Jahr 
2007 in einer Größenordnung von mindestens 120 Miiarden Euro 
oder knapp fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Auffällig ist 
das hohe Niveau an steuerlichen Verlusten und Verlustvorträgen. 
Die Verlustvorträge bei der Körperschaftsteuer sind bis Ende 2007 
auf 568 Milliarden Euro gestiegen. Dies entsprach 23,5 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts oder dem 3,5-fachen des körperschaft-
steuerpflichtigen Gewinns in diesem Jahr. Durch die Ausweitung 
der Bemessungsgrundlage im Zug der Unternehmensteuerreform 
2008 hat sich die Besteuerungslücke spürbar zurückgebildet, sie 
lag aber immer noch bei etwa 90 Milliarden Euro oder 3,7 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts. Mangels detaillierter statistischer Erfas-
sung ist es derzeit nicht möglich, die Ursachen für die Abweichung 
 zwischen der gesamtwirtschaftlichen Gewinngröße und den steuer-
lich  erfassten Gewinnen genauer aufzuklären.

Das DIW Berlin hat im Januar 2007 eine Studie zu Auf
kommen und Bemessungsgrundlagen der Unterneh
mensbesteuerung in Deutschland veröffentlicht.1 Da
bei wurden die verfügbaren Steuerstatistiken bis zum 
Jahr 2001 ausgewertet. Aufgezeigt wurde eine deutliche 
Unterausschöpfung der Bemessungsgrundlagen gemes
sen an den vergleichbaren Gewinnaggregaten der volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR). Ferner zeig
ten sich erhebliche steuerliche Verluste und Verlustvor
träge. Die Studie stieß seinerzeit auf Interesse vor dem 
Hintergrund der Beratungen zur Unternehmensteuer
reform 2008. Die ermittelte Besteuerungslücke zwi
schen den Unternehmens gewinnen der VGR und den 
steuerlich veranlagten Gewinnen wurde in der Diskus
sion häufig in den Zusammenhang mit grenzüberschrei
tenden Gewinnverlagerungen zulasten des deutschen 
Fiskus gestellt.2 Konkrete Aussagen dazu konnten in 
der Studie allerdings nicht gemacht werden.3 Im Folgen
den werden überarbeitete und aktualisierte Berechnun
gen zu Aufkommen und Besteuerungsgrundlagen der 
Unternehmens besteuerung in Deutschland vorgelegt.4

1 Bach, S., Dwenger, N. (2007): Unternehmensbesteuerung: Trotz hoher 
Steuersätze mäßiges Aufkommen. Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 5.  
www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.55734.de/07-5-1.pdf

2 Vgl. die Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und 
der SPD zum Entwurf eines Unternehmensteuerreformgesetzes 2008, 
Bundestags-Drucksache 16/4841, 29; sowie Heckemeyer, J. H., Spengel, C. 
(2008): Ausmaß der Gewinnverlagerung multinationaler Unternehmen – 
 empirische Evidenz und Implikationen für die deutsche Steuerpolitik. 
Perspektiven der Wirtschaftspolitik 9 (1), 37–61; BDI und VCI: Die Steuer-
belastung der Unternehmen in Deutschland. Fakten für die politische 
Diskussion 2008. Köln. www.bdi.eu/download_content/Marketing/VCI_BDI_
Steuerbelastung_der_Unternehmen.pdf, 26; Jonas, B. (2009): Das Volumen von 
Steuersubstratverlagerungen in Outbound-Fällen. In: Steuerzentrierte 
Rechtsberatung. Festschrift für Harald Schaumburg zum 65. Geburtstag, hrsg. v. 
Wolfgang Spindler u. a., Köln, 793 ff.

3 In der Studie wurde lediglich ausgeführt, die erhebliche Lücke zwischen 
den gesamtwirtschaftlichen Gewinngrößen der VGR und den nachgewiesenen 
Gewinnen von 100 Milliarden Euro und mehr im Jahr 2001 deute „auf 
Steuervergünstigungen und Gestaltungsmöglichkeiten hin, mit denen die 
Unternehmen ihre steuerpflichtigen Gewinne herunterrechnen oder ins Ausland 
verlagern“ (Bach und Dwenger, a. a. O., 63 f.).

4 Bach, S. (2013): Has German Business Income Taxation Raised Too Little 
Revenue Over the Last Decades? DIW Berlin Discussion Paper 1303. www.diw.
de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.421801.de

Unternehmensbesteuerung:  
Hohe Gewinne – 
mäßige Steuereinnahmen
Von stefan Bach

www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.421801.de
www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.421801.de
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Tabelle 1

Aufkommen der Unternehmensbesteuerung1 in Deutschland 1992 bis 2008
In Milliarden Euro

Nr. 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2008

gewerbesteuer

 1 Festzusetzende Gewerbesteuer2  22,5  20,7  24,5  23,2  28,4  42,2  39,9 
 2 Einzelunternehmen  3,4  2,1  2,2  2,4  2,5  4,0  4,6 
 3 Personengesellschaften  7,9  6,2  7,0  7,7  8,7  13,0  11,5 
 4 Kapitalgesellschaften  11,3  12,3  15,3  13,0  17,3  25,2  23,8 

Körperschaftsteuer

 5 Verbleibende Körperschaftsteuer3  16,3  13,5  18,7  8,8  16,5  21,0  12,3 

 6 Angerechnete Kapitalertragsteuern4  2,0  4,4  7,7  8,2  6,3  10,6  11,4 

 7 Aufkommen brutto  18,3  17,9  26,4  16,9  22,8  31,6  23,7 

 8 Solidaritätszuschlag auf KSt brutto  0,7  1,3  1,5  0,9  1,3  1,7  1,3 

einkommensteuer

 9 Festzusetzende Einkommensteuer5  136,9  142,3  165,1  170,6  180,8  211,0  220,0 

 10 Festzusetzende Einkommensteuer nach Berücksichtung von Kinderfreibeträgen6  136,9  142,3  152,1  153,0  163,5  192,9  202,6 

darunter7

 11 auf Gewinneinkommen  31,7  28,9  36,5  30,3  30,0  41,7  43,8 
 12 auf gewerbliche Gewinneinkommen  21,1  17,9  23,2  16,1  15,8  24,5  25,7 
 13 auf Gewinneinkommen Personengesellschaften  11,0  11,7  15,8  11,1  11,5  18,0  18,9 
 14 auf Dividenden (Einkünfte aus Kapitalvermögen) –1,3 –1,6 –0,9 –0,9  1,0  2,3  2,4 
 15 Festzusetzender Solidaritätszuschlag  5,3  9,9  8,2  8,3  8,6  10,3  10,8 

darunter7

 16 auf Gewinneinkommen  1,2  2,0  1,8  1,5  1,4  2,0  2,1 
 17 auf gewerbliche Gewinneinkommen  0,8  1,2  1,2  0,8  0,8  1,2  1,3 
 18 auf Gewinneinkommen Personengesellschaften  0,4  0,8  0,8  0,5  0,5  0,9  0,9 
 19 auf Dividenden (Einkünfte aus Kapitalvermögen) –0,0 –0,1 –0,0 –0,0  0,0  0,1  0,1 

nicht angerechnete Kapitalertragsteuer

 20 Nicht angerechnete Kapitalertragsteuer  1,8  3,8  4,0  11,8  3,6  6,4  7,7 

 21 Solidaritätszuschlag  0,1  0,3  0,2  0,6  0,2  0,4  0,4 

Unternehmensbesteuerung insgesamt

 22 Steuern auf Gewinne und Dividenden (1+7+8+11+14+16+19+20+21)  75,0  73,3  94,0  84,4  88,8  128,4  121,5 

darunter
 23 Steuern auf Gewinne (1+7+8+11+16)  74,4  70,8  90,7  72,8  84,0  119,2  110,9 
 24 Steuern auf gewerbliche Gewinneinkünfte (1+7+8+12+17)  63,4  59,1  76,8  58,0  69,0  101,2  92,0 
 25 Steuern auf Gewinne der Kapital- und Personengesellschaften (3+4+7+8+13+18)  49,6  50,3  66,8  50,3  62,0  90,3  80,1 

Aufkommen Unternehmensteuern in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

 26 Steuern auf Gewinne und Dividenden (22)  4,6  4,0  4,8  4,0  4,0  5,3  4,9 

darunter
 27 Steuern auf Gewinne (23)  4,5  3,8  4,6  3,5  3,8  4,9  4,5 
 28 Steuern auf gewerbliche Gewinneinkünfte (24)  3,8  3,2  3,9  2,8  3,1  4,2  3,7 
 29 Steuern auf Gewinne der Kapital- und Personengesellschaften (25)  3,0  2,7  3,4  2,4  2,8  3,7  3,2 

Aufkommen Unternehmensteuern in Prozent des steueraufkommens (VgR)

 30 Steuern auf Gewinne und Dividenden (22)  20,4  18,1  21,7  18,4  19,1  23,0  21,2 

darunter
 31 Steuern auf Gewinne (23)  20,2  17,5  20,9  15,8  18,1  21,4  19,4 
 32 Steuern auf gewerbliche Gewinneinkünfte (24)  17,2  14,6  17,7  12,6  14,9  18,1  16,1 
 33 Steuern auf Gewinne der Kapital- und Personengesellschaften (25)  13,5  12,4  15,4  10,9  13,4  16,2  14,0 

1 Ergebnisse der Steuerstatistik der jeweiligen Jahre.
2 1992 und 2008: Schätzung.
3 Nach Anrechnung von Kapitalertragsteuern, Zinsabschlag und Körperschaftsteuer (Anrechnungsverfahren bis 2001). 
4 Einschließlich Zinsabschlag.
5 Nach Abzug anzurechnender Körperschaftsteuer (bis 2001).
6 Von 1998 an: Abzug der Entlastungswirkung der Kinderfreibeträge (Schätzung BMF).
7 Aufteilung der festzusetzenden Einkommensteuer und des festzusetzenden Solidaritätszuschlags nach positiven und negativen Einkünften aus den jeweiligen Einkunftsarten.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesfinanzministerium; eigene Berechnungen.

© DIW Berlin 2013
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Unternehmensteueraufkommen ist 
bis 2007 deutlich gestiegen …

Für die Berechnung des entstehungsmäßigen Aufkom
mens der Unternehmensbesteuerung werden die veröf
fentlichten Ergebnisse der Steuerstatistiken für die Jahre 
1992 bis 2008 herangezogen (Tabelle 1, Kasten 1). We
gen der langwierigen Veranlagungsverfahren liegen 
neuere Ergebnisse der Steuerstatistiken noch nicht vor.

Für das Jahr 2008 ergibt sich ein Steueraufkommen 
auf Unternehmensgewinne von 111 Milliarden Euro 
(Position 23 in Tabelle 1) oder 4,5 Prozent des Bruttoin
landsprodukts (Position 27 in Tabelle 1). Einschließlich 
der Dividendenbesteuerung beträgt das Unternehmen
steueraufkommen 122 Milliarden Euro oder 4,9 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (Positionen 22 und 26 in Ta
belle 1). Der Rückgang des Steueraufkommens gegen
über 2007 erklärt sich vor allem durch die beginnende 
Rezession sowie durch die Tarifsenkungen im Rahmen 

der Unternehmensteuerreform 2008. Da bei dieser Re
form gleichzeitig die Bemessungsgrundlagen spürbar 
verbreitert wurden, fiel der Rückgang des Steuerauf
kommens nur moderat aus. Am gesamten Steuerauf
kommen haben die Unternehmensteuern einen Anteil 
von rund einem Fünftel. 

… die Unternehmensgewinne nahmen aber 
noch stärker zu 

Die Unternehmensgewinne sind in den vergangenen 
zehn Jahren deutlich stärker gestiegen als das Brutto
inlandsprodukt beziehungsweise das Bruttonational
einkommen5 (Abbildung). Dies gilt insbesondere für die 

5 Das Bruttonationaleinkommen entspricht dem Bruttoinlandsprodukt 
zuzüglich des Saldos der Primäreinkommen vom Ausland und an das Ausland. 
Dieser Saldo macht seit 2005 etwa +2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.

Die Unternehmensteuerstatistiken enthalten die wesentlichen 

Informationen der Steuerveranlagung. Sie erfassen die in den 

jeweiligen Veranlagungsjahren entstandenen Besteuerungs-

grundlagen und Steuerbelastungen. Bis 2004 wurden die 

Unternehmensteuerstatistiken nur im dreijährigen Rhythmus 

erstellt, seitdem jährlich. Die Kassenstatistiken des laufen-

den Unternehmensteueraufkommens geben dagegen die 

laufenden Vorauszahlungen sowie die Steuernachzahlungen 

und -erstattungen für frühere Veranlagungsjahre wieder, die 

erheblich von der jahresbezogenen Steuerbelastung abwei-

chen können.

Für die Körperschaftsteuer ergibt sich das Bruttoaufkommen 

durch Hinzurechnung der angerechneten Kapitalertragsteuern 

einschließlich des Zinsabschlags (Zeilen 6 und 7 in Tabelle 1). 

Dieses Aufkommen entspricht der Differenz zwischen festzu-

setzender Körperschaftsteuer und anzurechnender Körper-

schaftsteuer auf empfangene Dividenden (Anrechnungs-

verfahren bis 2001). Im Vergleich zur früheren Studie vom 

Januar 2007 wird hier auch das Aufkommen der beschränkt 

Körperschaftsteuerpflichtigen (ausländische Kapitalgesell-

schaften mit Betriebstätten in Deutschland) berücksichtigt. 

Berechnet wird ferner der Solidaritätszuschlag auf die Körper-

schaftsteuer.

Beim Einkommensteueraufkommen ermitteln wir die Anteile, 

die auf die Unternehmenseinkünfte entfallen. Ausgangspunkt 

ist die festzusetzende Einkommensteuer unter Berücksichti-

gung von Kinderfreibeträgen für alle Steuerpflichtigen, das 

Kindergeld wird vernachlässigt.1 Auf Grundlage der Einkom-

mensteuerstatistiken wird die individuelle Steuerbelastung 

nach dem Verhältnis der Einkünfte einer Einkunftsart (positive 

sowie negative) zur Gesamtsumme der Einkünfte auf die jewei-

ligen Einkunftsarten aufgeteilt.2 Die Gewerbesteueranrech-

nung sowie die Tarifbegrenzung für gewerbliche Einkünfte (bis 

2000) werden dabei den Einkünften aus Gewerbebetrieben 

zugerechnet.

Ferner wird das Aufkommen der nichtanrechenbaren Kapital-

ertragsteuern geschätzt, also der Teil des Kapitalertragsteuer-

aufkommens, der nicht bei der Veranlagung zur Einkommen- 

oder Körperschaftsteuer angerechnet wird. Dazu wird das 

jährliche Kassenaufkommen aus den Kapitalertragsteuern mit 

den Steueranrechnungsbeträgen verglichen, die in der Einkom-

men- und Körperschaftsteuerstatistik nachgewiesen sind.

1 Bis 1995 wurden Kindergeld und Kinderfreibetrag unabhängig 
voneinander gewährt. Nach dem seit 1996 geltenden Konzept des 
Familienleistungsausgleichs („Optionsmodell“, § 31 EStG) übernimmt das 
Kindergeld bei den meisten Steuerpflichtigen die Entlastungswirkung des 
Kinderfreibetrags. Bei der Einkommensteuerveranlagung wird eine 
Günstigerprüfung zwischen dem Kindergeld und der Entlastungswirkung 
des Kinderfreibetrags durchgeführt.

2 Dazu Bach, S., Buslei, H. (2009): The Impact of Losses on Income Tax 
Revenue and Implicit Tax Rates of Different Income Sources. Evidence from 
Microsimulation Using Tax Statistics for Germany. DIW Berlin Discussion 
Paper 950. www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.343857.
de/dp950.pdf

Kasten 1

ermittlung des entstehungsmäßigen Unternehmensteueraufkommens
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während der Anteil der Arbeitseinkommen um 7,3 Pro
zentpunkte sank. Dieser Trend steigender Einkommens
anteile insbesondere der inkorporierten Unternehmen 
lässt sich für eine Reihe von europäischen Ländern be
obachten.7 Im Zug der scharfen Rezession 2008/2009 
brach der Anteil der Unternehmens und Vermögens
einkommen deutlich ein, durch die schnelle Erholung 
der deutschen Wirtschaft in den Jahren danach konnte 
aber ein Teil des Rückgangs wieder aufgeholt werden.

Deutlich sinkende Durchschnittsbelastung 
seit Beginn der 90er Jahre

In absoluten Größen gerechnet haben die Gewinne der 
Kapitalgesellschaften von 1992 bis 2008 um 140 Pro
zent zugenommen. Das Steueraufkommen der Kapi
talgesellschaften einschließlich der Personengesell
schaften (Position 25 in Tabelle 1) ist dagegen nur um 
62 Prozent gestiegen, die durchschnittliche Unter
nehmensteuerbelastung der Kapital und Personenge
sellschaften bezogen auf die gesamtwirtschaftlichen 
Gewinne ist also seit 1992 deutlich zurückgegangen. 
Durch die Nutzung der Steuerstatistiken, die eine Auf
teilung des Gewerbe und Einkommensteueraufkom
mens auf Personengesellschaften und Einzelunter
nehmen erlauben, können hier erstmals für Deutsch
land gesamtwirtschaftliche implizite Steuersätze auf 
die Unternehmensgewinne der Kapital und Personen
gesellschaften ermittelt werden (Tabelle 2).8 Dazu wird 
das Steueraufkommen der Kapital und Personengesell
schaften (Position 25 in Tabelle 1) durch die VGRGe
winngröße für Kapitalgesellschaften geteilt, die auch 
die Gewinne der Personengesellschaften umfasst. Zur 
besseren Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Euro
päischen Kommission für die übrigen Länder wird in 
Tabelle 2 zusätzlich das gesamtwirtschaftliche Einkom
menskonzept für die Kapitalgesellschaften („corporate 
income“) in Abgrenzung der Europäischen Kommis
sion angegeben. Auch für diese Größe werden die im
pliziten Steuersätze berechnet.9

7 Piotrowska, J., Vanborren, W. (2008): The corporate income tax 
rate-revenue paradox: Evidence in the EU. Taxation Papers 12, Directorate 
General Taxation and Customs Union, European Commission. http://ec.
europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/
economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_12_en.pdf 

8 Die Europäische Kommission berechnet in ihrer Studie zu den 
Entwicklungstrends und Strukturen der Steuersysteme implizite gesamtwirt-
schaftliche Steuersätze für die Gewinne der Kapitalgesellschaften („corporate 
income“), vgl. European Commission, a. a. O., 257. Für Deutschland gibt es 
dabei keine Angaben, da die Kassenstatistiken zum Unternehmensteueraufkom-
men keine Zerlegung des Gewerbe- und Einkommensteueraufkommens auf 
Personengesellschaften und Einzelunternehmen gestatten. Zur Methode vgl. 
European Commission, a. a. O., 275 ff. 

9 Zu den Berechnungen für die übrigen Länder vgl. European Commission, 
a. a. O., Table D.3.1.1, 257. 

Gewinne des Sektors „Kapitalgesellschaften“, der auch 
die Personengesellschaften umfasst. In Anlehnung an 
ähnliche Berechnungen der Europäischen Kommission6 
leiten wir aus den VGRInformationen ein Gewinn
aggregat ab, das konzeptionell den steuerpf lichtigen 
Gewinnen am nächsten kommt (Kasten 2 sowie die Ab
leitung in Tabelle 3). 

Bezieht man die resultierende modifizierte VGRGe
winngröße der Kapitalgesellschaften auf das Bruttona
tionaleinkommen, früher Bruttosozialprodukt genannt, 
zeigt sich ein deutlicher Anstieg dieses Einkommensan
teils im Vergleich zu den übrigen Einkommenskompo
nenten. Von 1992 bis 2008 nahm der Anteil der Gewin
ne der Kapitalgesellschaften am Bruttonationaleinkom
men um knapp sechs Prozentpunkte zu. Der Anteil der 
gesamten Unternehmens und Vermögenseinkommen 
stieg in diesem Zeitraum um knapp 4,3 Prozentpunkte, 

6 European Commission (2013): Taxation trends in the European Union. 
Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. http://
ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/
economic_analysis/tax_structures/2013/report.pdf, 289 ff.
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1 Produktions- und Importabgaben abzüglich Subventionen. 
2 Unternehmens- und Vermögenseinkommen VGR abzüglich modifizierter Unternehmensgewinne der 
 privaten Haushalte und der Kapitalgesellschaften (vgl. die folgenden Fußnoten). 
3 Unternehmensgewinne VGR abzüglich nicht steuerpflichtiger Subventionen (geschätzt). 
4 Unternehmensgewinne VGR abzüglich nicht steuerpflichtiger Subventionen (geschätzt), Bundesbankge-
winn, empfangener Ausschüttungen und Entnahmen und reinvestierter Gewinne aus der übrigen Welt.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2013
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Im Ergebnis liegen die gesamtwirtschaftlichen impli
ziten Steuersätze deutlich unter den tarif lichen Steuer
sätzen. Bemerkenswert ist der deutliche Rückgang der 
impliziten Steuersätze von Beginn der 90er Jahre an. 
Hier spiegelt sich zum einen die erhebliche Untererfas
sung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen im Ver
gleich zu den gesamtwirtschaftlichen Gewinngrößen 

wieder. Für 2001 und die Folgejahre machen sich zum 
anderen die Steuersatzsenkungen durch die Steuerre
formen seit 1999 bemerkbar. Bis 2007 stiegen die im
pliziten Steuersätze wieder etwas, da das geschätzte 
Unternehmensteueraufkommen stärker wuchs als die 
Referenzgewinne. Im Jahr 2008 gingen die impliziten 
Steuersätze aufgrund des Einbruchs beim Steuerauf

Für die Ableitung der gesamtwirtschaftlichen Unterneh-

mensgewinne werden die volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnungen (VGR) nach dem Rechenstand von Februar 2013 

herangezogen. Ausgangsgröße der Berechnungen sind die 

Unternehmensgewinne der VGR (Position B.4n des VGR-

Kontenrahmens) für den Sektor „Kapitalgesellschaften“, der 

entsprechend den internationalen Konventionen auch die 

Personengesellschaften umfasst. Davon abgezogen werden 

die im Ausland reinvestierten Gewinne (Position D.43rec 

des VGR-Kontenrahmens), da diese Einkünfte in der Regel in 

Deutschland steuerfrei sind. Ebenfalls abgezogen werden die 

empfangenen Gewinnausschüttungen (Position D.42rec des 

VGR-Kontenrahmens), um Doppelerfassungen dieser Einkünfte 

bei der leistenden und der empfangenen Gesellschaft zu ver-

meiden. Schließlich korrigieren wir den Gewinn um die steuer-

freien Subventionen, die schätzungsweise mit 20 Prozent der 

empfangenen sonstigen Subventionen der nichtfinanziellen 

Kapitalgesellschaften (Position D.39rec des VGR-Kontenrah-

mens) angesetzt werden,1 sowie den Bundesbankgewinn.

Nicht zu quantifizieren sind in den aggregierten Nachweisen der 

VGR weitere steuerbefreite Gewinne, etwa von Hoheitsbetrie-

ben oder gemeinnützigen Unternehmen, sowie die Wirkungen 

der sonstigen personellen Steuerbefreiungen (§§ 5, 6 KStG, § 3 

EStG). Größere Gewinne dürften in diesen Bereichen nicht anfal-

len. Zudem sind öffentliche Körperschaften mit ihren wirtschaft-

lichen Aktivitäten als „Betriebe gewerblicher Art“ grundsätzlich 

körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig (§ 4 KStG).

Die resultierenden modifizierten Unternehmensgewinne sind 

die Grundlage für die Berechnung von impliziten gesamtwirt-

schaftlichen Steuersätzen. Dabei wird das Steueraufkommen 

der Kapital- und Personengesellschaften (Position Nr. 25 in 

Tabelle 1) auf diese Größe bezogen.

Für den konkreten Vergleich der modifizierten Unternehmens-

gewinne mit dem „Gesamtbetrag der Einkünfte“, wie er in der 

Steuerveranlagung ermittelt und in der Steuerstatistik nach-

1 Bach und Dwenger, a. a. O., 62 f.

gewiesen ist,2 werden weitere Umbuchungen auf Grundlage der 

VGR-Informationen vorgenommen, die die empfangenen Gewinn-

ausschüttungen sowie die Gewerbesteuer betreffen (Tabelle 3):

•	 Die VGR-Gewinne werden für die Jahre bis 2001 nicht um 

die empfangenen Gewinnausschüttungen korrigiert. Dies 

entspricht der steuerlichen Praxis des bis 2001 geltenden 

Anrechnungsverfahrens bei der Körperschaftsteuer, bei dem 

die empfangenen Gewinnausschüttungen das steuerpflichti-

ge Einkommen der Körperschaftsteuerpflichtigen erhöhten 

und die Doppelbelastung durch Anrechnung von inländi-

scher Körperschaftsteuer vermindert wurde. Für die Jahre ab 

2002 wird der VGR-Referenzgewinn bei den nichtfinanziel-

len Kapitalgesellschaften um 95 Prozent der empfangenen 

Gewinnausschüttungen vermindert. Damit soll die ab 2002 

geltende Dividendenfreistellung berücksichtigt werden, 

unter Berücksichtigung des pauschalen Betriebsausgaben-

abzugsverbots in Höhe von fünf Prozent der Dividenden-

erträge. Für die finanziellen Kapitalgesellschaften (Banken 

und Versicherungen) wird der VGR-Referenzgewinn nur um 

30 Prozent reduziert. Damit soll schätzungsweise der nur 

teilweisen Befreiung von empfangenen Gewinnausschüttun-

gen dieser Unternehmen Rechnung getragen werden (vgl. 

die Sonderregelungen in § 8b Abs. 7 und 8 KStG).3

•	 Da die Gewerbesteuer bis 2007 vom steuerpflichtigen 

Gewinn abgezogen wurde, wird der gesamtwirtschaftliche 

Gewinn für die Jahre bis 2007 um das Gewerbesteuerauf-

kommen vermindert.

2 Der Gesamtbetrag der Einkünfte entspricht der Summe aller 
steuerpflichtigen Einkünfte, also der Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 
selbständiger Arbeit etc., nach Abzug der einkünftespezifischen 
Betriebsausgaben und Werbungskosten sowie nach Korrektur von 
nichtabziehbaren Aufwendungen und nach Abzug von Spenden und 
Beiträgen bei der Körperschaftsteuer, vor Abzug von vor- oder rückgetrage-
nen Verlusten aus anderen Veranlagungsjahren.

3 Laufende Informationen zum Aktienbesitz der Banken sowie zu deren 
Beteiligungen an Unternehmen bietet die Bankenstatistik der Deutschen 
Bundesbank. www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Banken_
und_andere_finanzielle_Institute/banken_und_andere_finanzielle_ 
institute.html.

Kasten 2

modifizierte Unternehmensgewinne auf grundlage der VgR für die Berechnung von impliziten 
steuersätzen und für den Vergleich mit den steuerstatistiken
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tion 22 in Tabelle 3) ergibt für das Jahr 2004 eine Diffe
renz von 91 Milliarden Euro oder 4,1 Prozent des Brutto
inlandsprodukts. Für das Jahr 2001 war diese Differenz 
etwas höher.10 Berücksichtigt man auch die Verlustfälle, 
die ebenfalls in die gesamtwirtschaftliche Gewinngrö
ße eingehen sollten, so betrug die Besteuerungslücke 
im Jahr 2004 sogar 180 Milliarden Euro (Position 24 
in Tabelle 3). Hinzu kamen weitere 15 Milliarden Euro, 
wenn man mögliche Doppelzählungen von Gewinnen 
und Verlusten aus Beteiligungen von Personen oder 
Kapitalgesellschaften an Personengesellschaften kor
rigiert (Position 18 in Tabelle 3).11 Die Besteuerungs
lücke stieg bis zum Jahr 2007 deutlich. Für die Ge
winnfälle wurde in diesem Jahr eine Größenordnung 
von 120 Milliarden Euro oder knapp fünf Prozent des 

10 In der Studie vom Januar 2007 wurde für 2001 eine Differenz von 
96,6 Milliarden Euro angegeben. Seinerzeit war der VGR-Referenzgewinn 
allerdings nicht um die im Ausland reinvestierten Gewinne korrigiert worden 
(Position D.43rec des VGR-Kontenrahmens). Da diese Größe in diesem Jahr 
negativ ausfiel, vergrößert sich die Differenz. Weitere geringfügige Differenzen 
zu den früheren Ergebnissen sind auf methodische Anpassungen beim 
Auswertungskonzept zurück zu führen.

11 Personengesellschaften werden in Deutschland „transparent“ besteuert, 
das heißt, ihr Gewinn oder Verlust wird ihren Gesellschaftern zugerechnet. Die 
Angaben der Gewerbesteuerstatistik erlauben eine Korrektur der damit 
verbundenen Doppelerfassungen von Gewinnen und Verlusten, vgl. die 
Positionen 16 bis 18 in Tabelle 3.

kommen sowie durch die Senkung der Steuersätze und 
die Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen im Zug 
der Unternehmensteuerreform zurück.

Anhaltend hohe Besteuerungslücke

In der Studie des DIW Berlin vom Januar 2007 wur
den die VGRGewinne der Personen und Kapitalge
sellschaften mit den in der Steuerstatistik ausgewie
senen Bemessungsgrundlagen verglichen. In der hier 
vorgelegten aktualisierten Vergleichsrechnung bis zum 
Steuerstatistikjahr 2008 (Tabelle 3) werden die modifi
zierten VGRUnterneh mensgewinne der Kapitalgesell
schaften einschließlich der Personengesellschaften als 
gesamtwirtschaftliche Gewinngröße verwendet (Tabel
le 2, Kasten 2). Um diese Größe mit dem „Gesamtbetrag 
der Einkünfte“ der Steuerstatistiken für die verschiede
nen Jahre vergleichbar zu machen, werden weitere Um
buchungen hinsichtlich der empfangenen Gewinnaus
schüttungen sowie der Gewerbesteuer vorgenommen 
(Tabelle 3 und Kasten 2). 

Die Berechnungen zeigen eine beträchtliche „Besteue
rungslücke“ zwischen den Referenzgewinnen der VGR 
und den steuerlichen Gewinnen auf (Positionen 22–
24 in Tabelle 3), die bis zum Jahr 2008 anhält. Bereits 
der Vergleich mit den steuerlichen Gewinnfällen (Posi

Tabelle 2

steueraufkommen, Unternehmensgewinne und implizite steuersätze  
der Kapital- und Personengesellschaften 1992 bis 2008

1992 1995 1998 2001 2004 2007 2008

Milliarden Euro

Steuern auf Gewinne der Kapital– und Personengesellschaften1  49,6  50,3  66,8  50,3  62,0  90,3  80,1 

Referenzgrößen Gewinne Kapitalgesellschaften VGR

Unternehmensgewinne Kapitalgesellschaften  200,1  239,6  305,2  329,1  407,4  567,6  500,2 
– reinvestierte Gewinne im Ausland –1,1  0,8  1,9 –19,8  18,8  30,9 –21,0 
– Dividenden aus dem Inland (Schätzung)  18,9  17,7  29,6  65,4  39,6  49,4  54,5 

„Corporate Income” Europäische Kommission  182,4  221,1  273,7  283,4  349,0  487,3  466,7 
– übrige Dividendeneinnahmen  8,1  11,5  17,1  36,6  36,8  55,6  63,4 
– nicht steuerpflichtige Subventionen (Schätzung), Bundesbankgewinn  11,4  10,5  10,7  10,6  4,2  8,5  8,7 

Modifizierte Unternehmensgewinne  162,9  199,1  245,9  236,2  308,0  423,2  394,6 

Prozent

Implizite Steuersätze

bezogen auf „Corporate Income” Europäische Kommission  27,2  22,7  24,4  17,7  17,8  18,5  17,2 

bezogen auf modifizierte Unternehmensgewinne  30,4  25,3  27,2  21,3  20,1  21,3  20,3 

Nachrichtlich: Tarifliche Unternehmensteuersätze2  47,1  43,1  42,8  38,3  38,3  38,3  29,8 

1 Ergebnisse der Steuerstatistik der jeweiligen Jahre. Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, anteilige Einkommensteuer auf Gewinne der Personengesellschaften, Solidari-
tätszuschlag. 
2 Für Kapitalgesellschaften (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer), bis 2001 auf ausgeschüttete Gewinne (einbehaltene Gewinne wurden um gut 
zehn Prozentpunkte höher belastet).

Quellen: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen.
© DIW Berlin 2013
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Tabelle 3

gewinne der Personen- und Kapitalgesellschaften in den volkswirtschaftlichen gesamtrechnungen (VgR) 
und in den steuerstatistiken 1992 bis 2008
In Milliarden Euro

Nr. 1992 1995 1998 2000 2004 2007 2008

VgR, Kapitalgesellschaften1

 1 Unternehmensgewinne  200,1  239,6  305,2  329,1  407,4  567,6  500,2 
davon:

 2 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  158,7  189,0  247,0  279,2  338,2  478,3  426,8 
 3 Finanzielle Kapitalgesellschaften  41,4  50,6  58,3  49,9  69,2  89,3  73,3 
 4 – nicht steuerpfl. Subventionen nichtfin. Kap.ges.2  4,0  5,3  5,1  4,8  3,9  4,3  4,4 

 5 – Gewinne Bundesbank3  7,4  5,2  5,6  5,8  0,3  4,2  4,3 

 6 – steuerfreie Ausschüttungen ab 20024  49,3  63,1  76,8 

 7 – Reinvestierte Gewinne aus der übrigen Welt –1,1  0,8  1,9 –19,8  18,8  30,9 –21,0 

 8 – Gewerbesteuer  21,8  20,5  24,5  23,3  27,0  38,1 

 9 Referenzgewinn für Vergleich mit Steuerstatistik           
(1–4–5–6–7–8)  168,1  207,8  268,1  315,0  308,2  427,0  435,8 

steuerstatistik: Personen– und  Kapital gesellschaften

Statistik über die Personengesellschaften/  Gemeinschaften

Gewinnfälle
 10 Gesamtbetrag der Einkünfte  54,1  59,6  88,6  99,2  106,1  146,8  152,7 

Verlustfälle
 11 Gesamtbetrag der Einkünfte –18,8 –35,9 –34,5 –44,5 –30,7 –25,9 –26,6 

Körperschaftsteuerstatistik

Gewinnfälle
 12 Gesamtbetrag der Einkünfte5  63,6  83,0  129,6  118,4  111,0  160,2  191,2 
 13 Zu versteuerndes Einkommen  58,8  67,0  102,6  95,1  92,8  131,3  164,0 

Verlustfälle
 14 Gesamtbetrag der Einkünfte5 –52,2 –55,7 –46,4 –85,7 –58,8 –57,3 –67,4 

 15 Verbleibender Verlustvortrag zum 31.12. d.J.  128,4  241,3  295,5  388,2  520,6  568,1  568,1 

Gewerbesteuerstatistik6

Anteile der Personen– und Kapitalgesellschaften am
 16 Verlust von Personengesellsch. (Hinzurechn.) – –2,6 –8,2 –18,3 –9,2 –8,2 –9,7 
 17 Gewinn von Personengesellsch. (Kürzung) –  5,6  17,8  34,5  24,2  33,7  39,9 

 18 Saldo –  3,0  9,6  16,2  15,0  25,5  30,2 

Steuerstatistik insgesamt

Gesamtbetrag der Einkünfte
 19 Gewinnfälle (10+12)  117,7  142,6  218,2  217,6  217,1  307,0  343,9 
 20 Gewinnfälle ohne Anteile am Gewinn von 

 Personengesellschaften7 (10+12–17)
– 

 137,1  200,4  183,1  192,9  273,3  304,0 
 21 Insgesamt (10+11+12+14)  46,7  51,0  137,3  87,4  127,7  223,8  249,9 

Differenz zu Gewinn VGR

 22 Gewinnfälle (19)  50,4  65,1  49,9  97,4  91,0  120,0  91,9 

 23 
Gewinnfälle ohne Anteile am Gewinn von 
 Personengesellschaften7 (20)

– 
 70,7  67,6  131,9  115,2  153,6  131,8 

 24 Insgesamt (21)  121,4  156,7  130,8  227,6  180,5  203,2  185,9 

1 Einschließlich der Personengesellschaften im handels- und steuerrechtlichen Sinn. 
2 Geschätzter Anteil von 20 Prozent. 
3 In Abgrenzung der VGR. 
4 Annahme: 95 Prozent der empfangenen Ausschüttungen von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften und 30 Prozent der empfangenen Ausschüttungen von finanziel-
len Kapitalgesellschaften. 
5 Einschließlich Anteilen am Gewinn oder Verlust von Personengesellschaften sowie bis 2001 einschließlich Gewinnausschüttungen von inländischen Kapitalgesellschaf-
ten (Vollanrechnungsverfahren). 
6 2008: Schätzung. 
7 Korrektur von Doppelzählungen in der Steuerstatistik, in den VGR werden Einkünfte aus Beteiligungen an Personengesellschaften nur einmal gezählt.

Quellen: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen.

© DIW Berlin 2013
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Brutto inlandsprodukts erreicht. Für 2008 reduziert sich 
die Differenz bei den Gewinnfällen um etwa 30 Milliar
den Euro. Dies dürfte vor allem auf die Ausweitung der 
Bemessungsgrundlagen durch die Unternehmensteuer
reform 2008 zurückzuführen sein. Der Rückgang ent
spricht etwa den Schätzungen, die im Vorfeld der da
maligen Reform vorgelegt wurden.12 

Auffällig ist das hohe Niveau an steuerlichen Verlusten 
und Verlustvorträgen. Ausweislich der Steuerstatistiken 
lagen die laufenden Verluste im Jahr 2004 bei 59 Mil
liarden Euro. In Relation zu den positiven Einkünften in 
Höhe von 111 Milliarden Euro machten sie 53 Prozent aus. 
Bis 2007 stiegen zwar die Gewinne deutlich, die Verluste 
blieben aber auf hohem Niveau. Im Jahr 2008 zogen die 
Verluste wieder an, was auf die einsetzende Rezession zu
rückzuführen sein dürfte. Aber auch die Gewinne nah
men zu, vor allem wohl als Folge der Verbreiterung der 
Bemessungsgrundlagen. Bei den Personengesellschaf
ten hat sich dagegen das Verhältnis von laufenden Ver
lusten und Gewinnen günstiger entwickelt.

Die Verlustvorträge bei der Körperschaftsteuer sind bis 
Ende 2007 auf 568 Milliarden Euro gestiegen. Dieses 
Niveau entsprach 23,5 Prozent des BIP oder dem 3,5fa
chen des körperschaftsteuerpflichtigen Gewinns in die
sem Jahr (Gesamtbetrag der Einkünfte der Gewinnfäl
le). Im Jahr 2008 blieb das Niveau der Verlustvorträge 
konstant. Durch die steigenden Bemessungsgrundla
gen ging die Relation der Verlustvorträge zum körper
schaftsteuerpflichtigen Gewinn (Gewinnfälle) auf das 
3fache zurück. Auch im internationalen Vergleich sind 
die Verlustvorträge in Deutschland sehr hoch.13

Wie verlässlich sind die VgR-gewinne?

Die Gewinngrößen nach der VGR und nach dem steuerli
chen Gewinnbegriff können in einzelnen Perioden erheb
lich voneinander abweichen.14 Insoweit es sich dabei um 
Periodisierungen von Zahlungsströmen handelt, sollten 
sich diese Unterschiede aber über längere Zeiträume aus
gleichen. So könnte der Anstieg der Besteuerungslücke 
Mitte der 90er Jahre maßgeblich auf die hohen Sonder
abschreibungen für Investitionen in den neuen Ländern 
zurückzuführen sein, die in der VGR nicht berücksichtigt 
werden. In den späteren Jahren dürften die steuerlichen 
Abschreibungen entsprechend geringer ausgefallen sein, 

12 Bach, S., Buslei, H., Dwenger, N., Fossen, F. (2008): Dokumentation des 
Mikrosimulationsmodells BizTax zur Unternehmensbesteuerung in Deutschland. 
Data Documentation 29. DIW Berlin. www.diw.de/documents/ 
publikationen/73/diw_01.c.79803.de/diw_datadoc_2008-029.pdf, 52.

13 OECD (2011): Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning. 
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264119222-en, 21.

14 Vgl. Bach und Dwenger, a. a. O., 62 f. sowie die ausführliche Analyse von 
Heckemeyer und Spengel, a. a. O., 40 ff.

so dass sich die Besteuerungslücke wieder hätte schlie
ßen müssen. Der Anstieg und die andauernd hohe Dif
ferenz in den Gewinnausweisen lassen sich durch solche 
periodischen Faktoren nicht erklären. Vielmehr müsste 
die Nutzung von Bilanzierungsspielräumen zur Bildung 
von „stillen Reserven“ systematisch zugenommen haben. 

Eine weitere Unschärfe des Gewinnvergleichs besteht 
darin, dass die Unternehmensgewinne der nichtfinan
ziellen Kapitalgesellschaften und privaten Haushalte 
in der VGR nur residual ermittelt werden. Eine direk
te Gewinnermittlung auf Grundlage von primärstatisti
schen Daten ist für Deutschland nicht möglich, da keine 
entsprechenden repräsentativen Datensätze aus Bilanz 
oder Steuerstatistiken oder aus anderen Fachstatistiken 
zur Verfügung stehen. Insoweit schlagen sich alle Un
genauigkeiten der VGR bei der Ableitung von Bruttoin 
landsprodukt und Bruttonationaleinkommen sowie bei 
den übrigen Einkommenskomponenten in dieser Rest
größe nieder. Hier bestehen Schätzunsicherheiten, die 
schwer zu quantifizieren sind. Das Statistische Bundes
amt berichtet in seinen Methodenberichten zur VGR 
über „Abstimmdifferenzen“ zwischen den Rechen
ergebnissen für das Bruttoinlandsprodukt nach dem 
Entstehungs und dem Verwendungsansatz, die bis zu 
zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen kön
nen.15 Bei der Einkommensverteilungsrechnung sind vor 
allem die Abschreibungen nicht statistisch erhoben, son
dern aus einer Anlagevermögensrechnung abgeleitet.16 

Veranschlagt man zum Beispiel die Schätzrisiken auf bis 
zu zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was im Jahr 
2008 50 Milliarden Euro entsprach, könnte ein erhebli
cher Teil der konstatierten Besteuerungslücke auf einer 
Übererfassung der residual ermittelten VGRGewinne 
beruhen. Die impliziten Steuer sätze würden dann um 
bis zu drei Prozentpunkte höher ausfallen. Ein solcher 

15 Statistisches Bundesamt (2007): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Inlandsprodukt nach ESVG 1995. Methoden und Grundlagen. Neufassung nach 
Revision 2005. Statistisches Bundesamt, Fachserie 18 Reihe S.22. Wiesbaden, 
371 ff. www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Volkswirtschaftliche-
Gesamtrechnungen/Inlandsprodukt/InlandsproduktMethodenGrundlagen.
html. Risiken werden hinsichtlich der Entstehungsrechnung bei den 
primärstatistisch weniger gut erfassten Wirtschaftsbereichen gesehen, vor allem 
bei kleingewerblich geprägten Dienstleistungsbranchen. Bei der Verwendungs-
rechnung gelten vor allem der private Verbrauch und die Vorratsveränderungen 
als statistisch schlecht abgesichert. Vgl. dazu auch Görzig, B., Schmidt-Faber, C. 
(2001): Wie entwickeln sich die Gewinne in Deutschland? Gewinnaussagen von 
Bundesbank und Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung im Vergleich. 
Sonderhefte des DIW Berlin 171. Berlin. 

16 Ein Vergleich der VGR-Abschreibungsaggregate mit den Abschreibungen 
auf Sachanlagen aus den hochgerechneten Ergebnissen der Bilanzstatistik der 
Bundesbank ergibt für Branchen, in denen diese Statistik repräsentative 
Ergebnisse bieten dürfte (insbesondere für den Bergbau und das verarbeitende 
Gewerbe), im Aggregat etwas höhere Abschreibungen in den VGR. Die 
Abschreibungen in den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen weichen in der 
Regel nicht stark von den steuerlichen Abschreibungen ab. Dies spricht 
insoweit eher für eine Unterschätzung der VGR-Gewinne im Vergleich zu den 
steuerlichen Gewinnen. 
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Dies geschieht vor allem über die Ausgestaltung von 
Verrech nungs preisen, Kosten und Gewinnumlagen, 
Finanzierungsbeziehungen, Leasing, Lizenzvergabe 
oder die Verlagerung von mobilen Unternehmens
funktionen (Forschung und Entwicklung, Einkauf, 
Marketing oder Vertriebsaktivitäten). Deutschland 
war hierfür bis 2007 aufgrund seiner hohen tarif li
chen Steuersätze besonders anfällig. Einen Teil der Be
steuerungslücke können diese Zusammenhänge aber 
nur erklären, sofern diese Gestaltungen die Gewinn
ausweise der VGR nicht in gleicher Weise verzerren.18

•	 Vor allem bei kleinen und mittelständischen Betrie
ben bestehen Möglichkeiten, private Aufwendungen 
in den betrieblichen Bereich zu verlagern oder die be
trieblichen Ressourcen privat zu nutzen, etwa bei der 
Nutzung von Pkws, bei Reise und Bewirtungsauf
wand, Sachleistungen und entnahmen oder durch 
Leistungs und Finanzierungsbeziehungen mit Ge
sellschaftern oder Verwandten und nahestehenden 
Personen.19 Sofern solche Sachverhalte in der VGR 
dem privaten Bereich zugerechnet werden, könn
ten sie einen Teil der Besteuerungslücke erklären. 

•	 Die Finanzbehörden sind durch das komplizierte 
Steuerrecht sowie aufgrund von unzureichender Aus
stattung und Organisation nur bedingt in der Lage, 
einen effektiven Vollzug der Steuergesetze zu garan
tieren. Dies wirkt sich vor allem bei Veranlagungs
steuern wie den Unternehmensteuern aus.20 Hinzu 
kommen die bekannten „Fehlanreize“ für die Län
der, die Besteuerungsgrundlagen nicht auszuschöp
fen, da lokale Steuermehreinnahmen zu einem ho
hen Prozentsatz im Finanzausgleichssystem abge
schöpft werden.21

(2011): Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning. OECD 
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264119222-en; Weichenrieder, A. 
(2009): Profit shifting in the EU: Evidence from Germany. International Tax and 
Public Finance, 16, 281–297; Buettner, T., Wamser, G. (2013): Internal Debt and 
Multinational Profit Shifting – Empirical Evidence from Firm-Level Panel Data. 
National Tax Journal, 66, 63–96. http://ntj.tax.org/wwtax/ntjrec.
nsf/175d710dffc186a385256a31007cb40f/
ebeb56cf1b343df085257b3500715ab7/$FILE/A03_Buettner.pdf.

18 Vgl. dazu Heckemeyer und Spengel, a. a. O., 44 ff.

19 Kraus, A. (2005): Unternehmen angemessen besteuern. In: Können wir uns 
Steuergerechtigkeit nicht mehr leisten? Hrsg. von A. Truger, Marburg, 117 ff.

20 Bundesrechnungshof (2006): Probleme beim Vollzug der Steuergesetze. 
Empfehlungen des Präsidenten des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauf-
tragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung zur Verbesserung des Vollzuges 
der Steuergesetze in Deutschland. Schriftenreihe des Bundesbeauftragten für 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung. Bd. 13. Stuttgart; Bundesrechnungshof 
(2009): Chancen zur Entlastung und Modernisierung des Bundeshaushalts. 
Bonn, den 23. November 2009. www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentli-
chungen/gutachten-berichte-bwv/berichte/sammlung/2009-bwv-bericht-
chancen-zur-entlastung-und-modernisierung-des-bundeshaushalts, 23 ff. 

21 Fuest, C., Thöne, M. (2009): Reform des Finanzföderalismus in 
Deutschland. Stiftung Marktwirtschaft, Frankfurter Institut, Kleine Handbiblio-
thek, Bd. 37. www.stiftung-marktwirtschaft.de/fileadmin/user_upload/
Kleine-Handbibliothek/KHB37.pdf, 45 ff. 

Schätzfehler würde allerdings bedeuten, dass entweder 
das Bruttoinlandsprodukt entsprechend zu hoch ausge
wiesen wird oder die anderen Einkommenskomponenten 
zu niedrig veranschlagt werden. Der Schätzfehler könnte 
aber auch in die andere Richtung ausschlagen und somit 
die Besteuerungslücke noch entsprechend größer ausfal
len. Jedenfalls liegen keine Anhaltspunkte dazu vor, dass 
der Anstieg und das hohe Niveau der Besteuerungslücke 
auf eine systematische Überschätzung der Gewinne der 
Kapitalgesellschaften in der VGR zurückzuführen sind.

mögliche Ursachen der Besteuerungslücke

Selbst wenn man gewisse Schätzrisiken bei den VGR
Unternehmens ge winnen berücksichtigt, ist eine 
 Untererfassung der steuerpflichtigen Gewinne gegen
über den gesamtwirtschaftlichen Gewinnen der VGR 
nicht zu übersehen. Auffällig ist auch das hohe Niveau 
an steuerlichen Verlusten und Verlustvorträgen, die in 
der Steuerstatistik ausgewiesen werden. Dies deutet auf 
Steuerbefreiungen, Steuervergünstigungen oder Ge
staltungsmöglichkeiten hin, die systematisch zu redu
zierten Besteuerungsgrundlagen führen. Die komple
xen Regelungen der Unternehmensbesteuerung bie
ten hierzu grundsätzlich eine Reihe von Möglichkeiten:

•	 In der handels und steuerrechtlichen Gewinnermitt
lung werden Gewinne erst bei Realisierung berück
sichtigt, umgekehrt können Wertminderungen un
mittelbar geltend gemacht werden (Imparitätsprinzip). 
Ebenso dürfen Rückstellungen für absehbare Aufwen
dungen gebildet werden. Bei Investitionen in immate
rielle Wirtschaftsgüter oder Immobilien können häu
fig erhebliche Anteile der Ausgaben sofort als Aufwand 
geltend gemacht werden. Dadurch entstehen „stille 
Reserven“ in den Steuerbilanzen. Aufgrund der nur 
teilweisen Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 
entstehen Möglichkeiten, diese dauerhaft in den Bi
lanzen zu halten oder steuerbegünstigt zu realisieren.

•	 Steuervergünstigungen in Form von Sonderabschrei
bungen oder ähnlichen Abzügen wurden zuletzt in 
den 90er Jahren massiv eingesetzt, um Investitio
nen in den neuen Bundesländern zu fördern. Der 
deutliche Anstieg der steuerlichen Verluste im Lauf 
der 90er Jahre könnte maßgeblich darauf zurück
zuführen sein.

•	 Durch die zunehmend internationalisierten Unter
nehmensstrukturen ergeben sich vielfältige Mög
lichkeiten, Gewinne auf ausländische Standorte mit 
niedrigerem Besteuerungsniveau zu verlagern.17 

17 OECD (2013): Addressing Base Erosion and Profit Shifting. OECD 
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en, 61 ff.; OECD 
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Unklar bleibt allerdings die tatsächliche quantitative Be
deutung dieser verschiedenen Zusammenhänge. Ein 
Nachteil ist insbesondere, dass es für Deutschland kei
ne repräsentative statistische Erfassung der einzelnen 
Komponenten der steuerlichen Gewinnermittlung gibt. 
Daher ist es derzeit nicht möglich, die Gründe für die 
Abweichungen zwischen den gesamtwirtschaftlichen 
und steuerlichen Gewinnausweisen genauer zu ermit
teln. Die 2012 eingeführte elektronische Übermittlung 
detaillierter Informationen zur steuerlichen Gewinn
ermittlung an die Finanzbehörden (EBilanz)22 wird hier
zu in den nächsten Jahren neue Möglichkeiten bieten.

Fazit

Die durchschnittliche effektive Unternehmensteuer
belastung bezogen auf die Gewinngrößen der volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen dürfte sich in den 
letzten Jahren um 21 Prozent bewegt haben. Grund 
für diese im Vergleich zu den tarif lichen Steuersätzen 
niedrige Belastung ist, dass die versteuerten Gewinne 
der Unternehmen weit unter den gesamtwirtschaftli
chen Gewinnen lagen. Diese Besteuerungslücke hat
te im Jahr 2007 eine Größenordnung von mindestens 
120 Milliarden Euro oder knapp fünf Prozent des Brut
toinlandsprodukts. Auffällig ist auch das hohe Niveau an 
steuerlichen Verlusten. Die Verlustvorträge bei der Kör
perschaftsteuer sind bis Ende 2007 auf 568 Milliarden 
Euro gestiegen, dies entspricht 23,5 Prozent des Brutto
inlandsprodukts oder dem 3,5fachen des körperschaft
steuerpflichtigen Gewinns in diesem Jahr. Durch die 
Ausweitung der Bemessungsgrundlage im Zug der 

22 Bundesministerium der Finanzen (2012): E-Bilanz. Elektronik statt Papier 
– Einfacher, schneller und günstiger berichten mit der E-Bilanz.  
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_ 
Bestellservice/2012-09-05-E-Bilanz-2012.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Unternehmensteuerreform 2008 hat sich die Besteue
rungslücke spürbar zurückgebildet, sie lag aber immer 
noch bei etwa 90 Milliarden Euro oder 3,7 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts. Auch wenn man Schätzrisiken 
bei den Gewinnaggregaten der VGR berücksichtigt, ist 
eine deutliche Untererfassung der steuerpflichtigen Ge
winne nicht zu übersehen.

Mangels statistischer Erfassung der Steuerbilanzen ist 
es derzeit nicht möglich, die beträchtliche Differenz 
zwischen den gesamtwirtschaftlichen und steuerlichen 
Gewinnausweisen genauer aufzuklären. Systematische 
Untererfassungen bei der steuerlichen Gewinnermitt
lung können eine Rolle spielen, zum Beispiel aufgrund 
der Möglichkeiten zur Bildung von stillen Reserven in 
den Steuerbilanzen, aber auch als Folge von Steuerver
günstigungen, Gestaltungsmöglichkeiten der Steuer
pf lichtigen oder Vollzugsdefiziten der Finanzverwal
tung. Mit der Unternehmensteuerreform 2008 wurden 
die Unternehmensteuersätze gesenkt, die Bemessungs
grundlagen verbreitert und die Regelungen gegen Ge
winntransfers ins Ausland verschärft, etwa durch die Ein
führung der Zinsschranke und die Beschränkung von 
„Funktionsverlagerungen“. Soweit ein Teil der Besteue
rungslücke auf Gestaltungen der Steuerpflichtigen zu
rückzuführen ist, dürften die Anreize hierzu durch die 
Steuerreform verringert worden sein.

Es wäre wünschenswert, wenn die inzwischen im Rah
men der EBilanz übermittelten Informationen der 
steuerlichen Gewinnermittlung sowie die übrigen In
formationen der Unternehmensteuerstatistiken zeit
nah für statistische Auswertungen und wissenschaft
liche Analysen bereit stünden. Dies ist in anderen Län
dern üblich und würde auch die Informationsbasis für 
eine direkte Berechnung der Unternehmensgewinne in 
den deutschen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun
gen deutlich verbessern.

JEL: H25, H26, H22

Keywords: Business income taxation, implicit tax rates, tax base erosion

Stefan Bach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Staat am 
DIW Berlin | sbach@diw.de

CoRPoRAte tAxAtIon: hIgh PRoFIts, moDeRAte tAx ReCeIPts

Abstract: If the revenue from corporate taxation in Germany 
is divided by the corporate income figures from the national 
accounts, companies’ average tax burden for the period 2001 
to 2008 is 21 percent. This rate is considerably lower than the 
statutory tax rates for this period. The reason for this is that 
tax-reported profits were well below macroeconomic profits. This 
tax gap in 2007 was something in the order of at least 120 bil-
lion euros, or almost five percent of gross domestic product 
(GDP). The high level of tax losses and tax loss carryforwards is 

significant. The loss carryforward for corporation tax rose to 568 
billion euros by the end of 2007. This was equivalent to 23.5 per-
cent of GDP and 3.5 times the corporate income tax base for 
that year. By broadening the tax base as part of the corporate 
tax reform of 2008, the tax gap has diminished significantly, 
but it was still at about 90 billion euros, or 3.7 percent of GDP. 
Due to a lack of detailed statistics, it is currently not possible 
to accurately identify the reasons for the difference between 
macroeconomic profit figures and the corporate tax base.
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Dr. Stefan Bach, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Abteilung Staat am DIW Berlin.

SECHS FRAGEN AN STEFAN BACH

»Effektive Unternehmensteuer
belastung liegt nur bei 21 Prozent«

1. Herr Bach, wie haben sich die Unternehmensgewinne 
und das Unternehmensteueraufkommen in den letzten 
Jahren entwickelt? Die Unternehmensgewinne haben 
sich bis zur Finanzkrise sehr dynamisch entwickelt. Da-
nach sind die Gewinne zwar eingebrochen, haben sich 
aber schnell wieder erholt. Das Unternehmensteuerauf-
kommen hat sich auch günstig entwickelt, allerdings ist 
es hinter dieser sehr dynamischen Entwicklung zurück-
geblieben, sodass die Durchschnittssteuerbelastungen 
gesunken sind. 

2. Wie hoch liegt die durchschnittliche Steuerlast der 
Unternehmen? Die gesamtwirtschaftliche Unternehmen-
steuerbelastung liegt nur bei 21 Prozent, wenn man die 
Steuereinnahmen von den Unternehmen auf die gesamt-
wirtschaftliche Gewinngröße bezieht, wie sie in den 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ermittelt wird. 
Damit liegt diese gesamtwirtschaftliche durchschnittli-
che Steuerbelastung deutlich niedriger als die tariflichen 
Steuersätze, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. 

3. Eine Studie des DIW Berlin aus dem Jahr 2007 stellte 
eine Besteuerungslücke von 100 Milliarden Euro zwi-
schen den in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
nachgewiesenen Gewinnen und den steuerlich erfassten 
positiven Gewinnen fest. Besteht diese Besteuerungs-
lücke noch immer? Diese Besteuerungslücke besteht 
grundsätzlich immer noch. Allerdings hat sie sich durch 
die Unternehmensteuerreform 2008 etwas reduziert, 
denn da war es ja das erklärte Ziel, die Unternehmen-
steuern zu senken und die Bemessungsgrundlage zu 
verbreitern. Das heißt, wir erfassen jetzt mehr steuerli-
che Gewinne, und entsprechend hat sich diese Besteue-
rungslücke etwas verringert. 

4. Auch wenn sie kleiner geworden ist, eine Besteuerungs-
lücke besteht noch immer. Warum? Die Unternehmen 
nutzen diverse Gestaltungsmöglichkeiten, um Steuern zu 
sparen. Sie können zum Beispiel Gewinne ins Ausland 
oder private Ausgaben in den Betrieb verlagern. Die 
Anreize dafür waren in der Vergangenheit recht hoch, 

weil wir noch bis 2007 recht hohe tarifliche Steuersätze 
hatten. Zudem haben wir in Deutschland tendenziell 
auch ein Problem mit der Finanzverwaltung. Aufgrund 
einer zu dünnen Personaldecke und der Komplexität 
der Materie scheinen die Finanzämter nur bedingt 
in der Lage zu sein, die Steuerbemessungsgrundlage 
effektiv festzusetzen. Das hängt sicherlich auch mit 
den bekannten Problemen des Länderfinanzausgleichs 
zusammen. Die einzelnen Länder haben wenige Anreize, 
mehr Unternehmensteuer einzunehmen, weil ihnen das 
im Länderfinanzausgleich angerechnet wird. 

5. Ist die Gefahr gesunken, dass Unternehmen Gewinne ins 
Ausland verlagern? Deutschland hat nur sehr zögerlich 
Steuersätze gesenkt und die Bemessungsgrundlage ver-
breitert. Dadurch war es anfällig gegen internationale 
Steuergestaltungen. Die Unternehmensteuerreform hat 
genau dieses Problem adressiert, indem die Steuersätze 
auf ein internationales Durchschnittsniveau gesenkt 
worden sind. Damit dürfte die Tendenz zur Gewinnver-
lagerung ins Ausland zumindest etwas reduziert worden 
sein. 

6. Welche finanzpolitischen Weichenstellungen halten Sie 
für notwendig? Die Unternehmensbesteuerung 2008 
war sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, weil 
wir die Steuersätze auf ein international verträgliches 
Niveau gesenkt und damit unsere Standortbedingungen 
gestärkt haben. Gleichzeitig haben wir so die Bemes-
sungsgrundlagen verbreitert. Trotzdem lesen wir ständig 
in der Zeitung, dass es da immer noch verschiedene 
Möglichkeiten der Gewinnverlagerung gibt. Das ist 
ein Problem, das man nur international in den Griff 
bekommt, indem man international Standards setzt, die 
Finanzbehörden international zusammenarbeiten und 
gegebenenfalls auch die Unternehmensteuersätze inter-
national etwas stärker harmonisiert werden. 

 Das Gespräch führte Erich Wittenberg.
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This paper provides an empirical test of the scapegoat theory of exchange rates (Bacchetta 
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attach significantly more weight to individual economic fundamentals to rationalize the pricing 
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Informational Opacity and Honest Certification

This paper studies the interaction of information disclosure and reputational concerns in 
certification markets. We argue that by revealing less precise information a certifier reduces 
the threat of capture. Opaque disclosure rules may reduce profits but also constrain feasible 
bribes. For large discount factors a certifier is unconstrained in the choice of a disclosure rule 
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Has German Business Income Taxation Raised Too  
Little Revenue Over the Last Decades?

This study presents comprehensive macroeconomic measures on the revenue from business taxation in Germany. 
A comparison of the tax base reported in tax statistics with the corporate income derived from national accounts 
gives hints to considerable tax base erosion. The high weight of reported tax losses underlines this result. The 
 average implicit tax rate on corporate income was around 21 percent since 2001, and thus falling considerably 
short of statutory tax rates and effective tax rates discussed in the literature. For lack of detailed ac-counting data 
it is hard to give precise reasons for the presumptive tax base erosion.
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Jedes Kind weiß, dass ein Irrgarten gefährlich ist. Es 
kommt daher selten vor, dass man sich das Labyrinth selber 
zurechtzimmert. Mit der Bankenunion scheint aber genau 
das zu passieren. Sie droht zum europäischen Irrgarten zu 
werden. Tagtäglich wachsen die Zweifel, ob die hoch-
gesteckten Ziele – ein insgesamt sichereres europäisches 
Finanzsystem und die Beseitigung des Teufelskreises aus 
sich gegenseitig verstärkender Verschuldung von Banken 
und Staaten – zu erreichen sind. Schon der erste Baustein 
der Union, die einheitliche Bankenaufsicht, erzeugt in der 
EU eine Aufsichtsarchitektur, die an Komplexität kaum 
zu überbieten ist. In Deutschland gibt es nur zwei Auf-
sichtsorgane, die Bundesbank und die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Zur Koordinierung der 
beiden aber wurde im Laufe der Krise eigens ein Finanzsta-
bilitätsrat gegründet. In Europa aber arbeiten momentan 
vier unabhängige supranationale Finanzaufsichtsbehörden 
– EZB-Systemrisikorat, Bankenaufsicht EBA, Versicherungs-
aufsicht und Wertpapieraufsicht – und 27 höchst unter-
schiedlich organisierte nationale Aufsichten mit unklarer 
Kompetenzabgrenzung nebeneinander. Der einheitliche 
Aufsichtsmechanismus in einer EU-Bankenunion hätte 
diese Komplexität eigentlich beseitigen sollen. Erreicht 
wurde das genaue Gegenteil. Mit der EZB-Aufsicht über die 
systemrelevanten und ESM-gestützten Banken sind nun 
fünf anstatt vier supranationale Behörden und weiterhin 
27 nationale Aufseher am Werke. In diesem Wust von Zu-
ständigkeiten sind Interessenskonflikte und Koordinations-
versagen vorprogrammiert. 

Natürlich gehört es zur Schlagkräftigkeit einer Aufsicht, 
Banken schließen zu können. Unabhängigkeit der EZB, 
 Gefahr der Überforderung und mögliche Zielkonflikte mit 
der Geldpolitik sprechen aber eigentlich dagegen, der EZB 
auch noch das Recht zur Bankenschließung einzuräumen. 
Und so wird es wohl demnächst noch eine europäische 
Behörde für die Schließung und Abwicklung von Banken 

geben. Undurchschaubarkeit und Risikoexplosion hängen 
zusammen. Das ist eine zentrale Lehre aus der Finanzkrise. 
Es ist eine Ironie, dass ausgerechnet die Schöpfer der poten-
tiellen EU-Bankenunion diesen Zusammenhang ignorieren. 
Dabei liegt die Lösung auf der Hand. Die Banken-, Wert-
papier- und Versicherungsaufsicht hätten zusammengefasst 
und zu einer eigenständigen schlagkräftigen EU-Finanzauf-
sicht ausgebaut werden können. Die nationalen Aufseher 
hätten unter diesem Dach weiterhin die lokal tätigen 
Banken und Finanzinstitute betreuen können. Selbstver-
ständlich hätte das Recht zur Schließung einer Bank bei der 
EU-Finanzaufsicht gelegen. Die weiterhin ungelöste Frage, 
wie es um die prinzipielle Rechenschaftspflicht der Aufsicht 
gegenüber den Parlamenten bestellt ist, wenn die Banken-
aufsicht teilweise auf die unabhängige EZB übergeht, 
hätte sich erst gar nicht gestellt. Eine solche einheitliche 
EU-Finanzaufsichtsarchitektur hätte auch einen faktischen 
Zwang geschaffen, rasch ein EU-Restrukturierungsgesetz zu 
verabschieden und die Finanzierungsfrage der Bankenab-
wicklung zu klären. Da aber kein Mitgliedsland gewillt ist, 
den bereits vorhandenen Irrgarten aufzuräumen, stolpern 
wir weiter in die Verwirrung.

Die neueste Idee ist das Netzwerk der nationalen Töpfe 
als Ersatz für einen europaweiten Abwicklungsfonds für 
marode Banken. Wenn aber die Finanzierung der Bankenab-
wicklung national bleibt, wie soll dann der Teufelskreis aus 
Banken- und Länderschieflage beseitigt werden? Und wer 
gibt in diesem Netzwerk die Mittel frei, wenn ein interna-
tionales Finanzkonglomerat in Schieflage ist und quasi über 
Nacht gehandelt werden muss, um den Schock auf den 
Märkten möglichst gering zu halten? Der schwerfällige poli-
tische Entscheidungsprozess in der EU passt einfach nicht 
zu den Dringlichkeiten einer einigermaßen geordneten 
Bankenabwicklung. Anstatt schlagkräftige EU-Institutionen 
zu etablieren, haben sich die Schöpfer der Bankenunion 
bereits im Anfangsstadium verheddert. 

Am AKtUellen RAnD von Dorothea Schäfer

Irrgarten Bankenunion?

Prof. Dr. Dorothea Schäfer, 
Forschungsdirektorin Finanzmärkte 
am DIW Berlin

Der Beitrag gibt die Meinung 
der  Autorin wieder.


